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Bereits gewidmetes Bauland ist zu nutzen...

Neuwidmung von Bauland nur zulässig, wenn geeignete Maßnahmen 

zur Mobilisierung, wie eine Befristung gemäß Abs. 3 oder 

privatwirtschaftliche Maßnahmen gemäß Abs. 4, getroffen werden.

Die Örtliche Raumplanung hat den sparsamen Umgang mit Bauland als 

besonders wichtiges Planungsziel zu berücksichtigen.

Bgld. Raumplanungsgesetz 2019

§ 24 Sparsamer Umgang mit Bauland und Maßnahmen zur Baulandmobilisierung

(Abs. 2)

(Abs. 1)

Befristung des Baulandes von 5 bis 10 Jahren möglich(Abs. 3)
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Die Gemeinden können im Sinne des Abs. 2 auch privatwirtschaftliche 

Maßnahmen setzen. Dazu zählen insbesondere

(Abs. 4)

Vereinbarungen zwischen Gemeinde und Grundstückseigentümerinnen oder 

Grundstückseigentümern...

1. über den Erwerb von Grundstücken zur Deckung des örtlichen Baubedarfes 

durch die Gemeinde oder von ihr namhaft gemachte Interessenten 

2. Verpflichtung, ihre Grundstücke innerhalb einer bestimmten Frist zu bebauen 

(inkl. Definition von Rechtsfolgen bei Nichteinhaltung)

> Vertragsraumordnung bereits seit 25 Jahren Teil der Bgld. Gesetzgebung

Bgld. Raumplanungsgesetz 2019

§ 24 Sparsamer Umgang mit Bauland und Maßnahmen zur Baulandmobilisierung
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Im Interesse der Baulandmobilisierung können auch 

Zusammenlegungsübereinkommen abgeschlossen werden.

(Abs. 5)

Diese haben insbesondere zu enthalten:

1. das Zusammenlegungsgebiet und die Neueinteilung der Grundstücke

(Zusammenlegungsplan)

2. die Zuweisung der neuen Grundstücke

3. Tragung der Kosten der Zusammenlegungsmaßnahmen

4. Tragung der Erschließungskosten

Bgld. Raumplanungsgesetz 2019



3 Arten von Vereinbarungen

Variante 1 – Umwidmung
(Neuwidmung von Bauland)

> Bei Umwidmung von bspw. 

Grünland in Bauland

> Bebauungspflicht 3 Jahre

begründete Verlängerung der Frist 

möglich

> Übernahme der Erschließungs-

kosten durch Widmungswerber

> Vorkaufsrecht der Gemeinde

> Optionsrecht (Benennungsrecht) 

der Gemeinde zum leistbaren 

Baulandpreis

Variante 2 – Bauland
(Nachträglich für best. Bauland)

> Vereinbarung für bestehende 

Baulandwidmung (gewidmete 

Baulandgrundstücke), um 

Baulandmobilisierungsabgabe zu 

vermeiden !

> Sonst wie Variante 1

Variante 3 – Option
(bei Siedlungserweiterungsgebieten 

gemäß Zielen der Gemeinde)

> Vereinbarung für Baulandwidmung

bei Entwicklung von größeren 

Siedlungserweiterungsgebieten, 

welche die Gemeinde selbstständig 

entwickeln will

> Optionsrecht (Benennungsrecht) 

der Gemeinde zum leistbaren 

Baulandpreis



Muster für Baulandmobilisierungsvereinbarungen (im Burgenland)
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Praxis in den Gemeinden, Rolle des Landes

Kontrolle durch das Land erfolgt im Rahmen des Baulandmonitorings 

gem. § 24b für leistbare Baulandpreise (dzt. noch ohne Rechtsfolgen)

Die Einbindung von Rechtsanwälten/Notaren nicht zwingend, nur in 

Verbindung mit Eintragungen ins Grundbuch bzw. komplexeren Inhalten

Vertragsraumordnung neben der Möglichkeit Planungskosten zu 

überbinden bereits langjährige Praxis 

Land verlangt als Mindestinhalt eine Frist und 

Sanktionsmöglichkeiten, weiterer Anpassungsbedarf im Gesetz 

geplant > Fokus derzeit auf „klassischer“ Baulandmobilisierung
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Baulandmobilisierungsabgabe gemäß § 24a Bgld. RPG 2019

Gegenstand sind unbebaute Baulandgrundstücke oder Teile davon die 

länger als fünf Jahre gewidmet sind. 50% Land / 50% Gemeinde

Herausforderungen und spezifische Inhalte im Burgenland

Eigene Verordnung mit gemeindespezifischen (leistbaren) 

Baulandpreisen
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Baulandmobilisierungsabgabe gemäß § 24a Bgld. RPG 2019

Gemäß § 24a Abs. 2 Z 6 Bgld. RPG entsteht u.a. kein 

Abgabenanspruch

„wenn die Grundstückseigentümerin oder der Grundstückseigentümer 

mit der Gemeinde gemäß § 24 Abs. 6 nachträglich eine Vereinbarung 

zur Baulandmobilisierung abschließt“

Herausforderungen und spezifische Inhalte im Burgenland
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VIELEN DANK FÜR IHRE AUFMERKSAMKEIT


